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Klagenfurt, 2. Februar 1995 

Betrifft: Stellungnahme zum Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Beamten
Diehstrechtsgesetz 1979 (BDG-Novelle 1995), das Gehaltsgesetz 1956, das 
Vertragsbedienstetengesetz 1948, die Reisegebührenvorschrift 1955, das 
Bundes-Rersonalvertretungsgesetz und das Richterdienstgesetz geändert wer
den; 
GZ 921.785/l-II/A/l/b/95 

Über meinen Auftrag hat die Rechtsabteilung der Universität eine Stellungnahme zu den für 

die Universitäten relevanten Teilen des o.g. Entwurfs ausgearbeitet, den ich Ihnen hiermit zur 

Kenntnis bringe. 

Mit freundlichen Grüßen 

tlJa 
O.Univ.Prof.Dr. illibald Dörfler 

Anlage: 25 Kopien 
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UNIVERSITÄT KLAGENFURT 
______________________ -----'--=--:'-----'..:-'----'=--=--:=..:.-=--=-=-----=--==---.o-=--:=-=----'-'--=-=� � _���� __ _ 

von: Rechts- und Organisationsabteilung, Dr. Steflitsch 

an: den Rektor, O.Univ.Prof.Dr. Willibald Dörfler 

Interner Schriftverkehr 

Klagenfurt, 1. Feber 1995 

Betrifft: Stellungnahme zum Bundesgesetz, mit dem das Beamten-Dienst
rechtsgesetz 1979 (BDG-Novelle 1995), das Gehaltsgesetz 1956, 
das Vertragsbedienstetengesetz 1948, die Reisegebührenvorschrift 
1955, das Bundespersonalvertretungsgesetz und das Richterdienst
gesetz geändert werden 

Sehr geehrter Herr Rektor, 

zur BDG-Novelle 1995 wird folgende Stellungnahme abgegeben: 
Den Erläuterungen zur BDG-Novelle 1995 ist zu entnehmen, daß der vorliegende Entwurf 
lediglich ein Teilergebnis der Vorarbeiten zur Änderung des Hochschullehrer-Dienstrechtes 
in Zusammenhang mit der UOG-Reform 1993 darstellt. Laut Mitteilung des BKA sind 
weitere Novellierungen für die Gruppe der Professoren bzw. Vertragsassistenten zu 
erwarten. 
Im UOG 1993 werden verschiedene Kompetenzen, die im UOG 1975 von der Personal
kommission ausgeübt werden, auf den Rektor bzw. den Institutsvorstand übertragen. Im 
Gegensatz dazu beinhaltet beispielsweise § 180 Abs. 1 und 2 BDG 1979 noch folgende 
Formulierung: "Das zuständige Kollegialorgan hat die Dienstpflichten der Universitäts
assistenten ... festzulegen". Das UOG 1993 sieht einen diesbezüglichen Kompetenztat
bestand eines Kollegialorgans nicht mehr vor. In Hinblick auf § 46 Abs. 1 Zif. 4 UOG 1993 

ist daher anzunehmen, daß diese Aufgabe nunmehr dem Institutsvorstand zufällt. 
Ebenso werden auch in Zusammenhang mit der Umwandlung eines befristeten öffentlich 
rechtlichen Dienstverhältnisses eines Universitätsassistenten in ein Dienstverhältnis auf 
unbestimmte Zeit bestehende Kompetenzen der Personalkommission auf den Rektor 
übertragen. In der BDG-Novelle 1995 werden die organisationsrechtlichen Änderungen 
durch das UOG 1993 jedoch nicht berücksichtigt. 
Beispielsweise bestimmt der neue § 175 a: 
"Das zuständige Kollegialorgan hat in seiner Stellungnahme insbesondere Aussagen darüber 
zu treffen ... ". Obwohl das BDG 1979 in der Fassung BGBI. Nr. 665/1994 als auch die 
BDG-Novelle 1995 von der Einbindung der Personalkommission im Verfahren zur 
Umwandlung des zeitlich begrenzten Dienstverhältnisses in ein Dienstverhältnis auf 
unbestimmte Zeit ausgehen, ist m. E. für die Beurteilung der organisationsrechtlichen 
Kompetenzen unabhängig von der BDG-Novelle 1995 ausschließlich das VOG 1993 

heranzuziehen. 
Um eine gesetzeskonforme Interpretation der Bestimmungen des Hochschullehrer-Dienst
rechtes zu sichern, ist jedoch eine diesbezügliche terminologische Richtigstellung 
erforderlich. 

Mit freundlichen Grüßen 

/.-
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